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50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §367 Z25;

GewO 1994 §78 Abs2;

VwRallg;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2002/04/0209 E 30. Juni 2004 RS 3

Stammrechtssatz

§ 78 Abs. 2 GewO 1994 ermächtigt die Behörde, vom Betriebsinhaber eigenmächtig vorgenommene Abweichungen

vom Genehmigungsbescheid mit Bescheid zuzulassen, vorausgesetzt, es kommt dadurch nicht zu einer Verringerung

des Schutzes, den der Genehmigungsbescheid gewährleistet. So lange die Behörde von dieser Ermächtigung keinen

Gebrauch gemacht und einen entsprechenden Bescheid nicht erlassen hat, besteht die Verp ichtung des

Betriebsinhabers, die im Genehmigungsbescheid vorgeschriebenen Au agen einzuhalten, unverändert - und durch §

367 Z. 25 GewO 1994 verwaltungsstrafrechtlich sanktioniert - weiter. Erst der bescheidmäßige Abspruch über die

Zulässigkeit der vorgenommenen Abweichungen beseitigt diese Verpflichtung.
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